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Fuͤnftes Kapitel .

Preußen und verſchiedene andere Staaten .

J .

ieuü ßz en .

Die Groͤße der Preußiſchen Staatsſchuld iſt durch eine koͤnig⸗

liche Verordnung vom 17 . Januar 1820 welche uͤber die Ver⸗

zinſung und Tilgung derſelben Beſtimmungen giebt , ihtem Be⸗

trage nach , bekannt geworden .

Die geſammte verzinsliche Schuld belaͤuft ſich uͤber 206

Millionen Thaler , die unverzinsliche in Treſorthorlenſcheinen und

Kaſſenbillets beſtehend , die nur 11 Millionen betraͤgt, kann

man , da ſie nicht viel mehr als § der Jahreseinkuͤnfte betraͤgt,

der ſchwebenden Schuld der uͤbrigen Staaten vergleichen .

Da noch 25,91 1,649 Rthlr . auf den Provinzen ruhen ,

deren Vereinigung mit der allgemeinen Staatsſchuld noch bevor⸗

ſteht , ſo beſchraͤnkten ſich die allgemeinen geſetzlichenBeſtimmun⸗
gen uͤber Verzinſung und Tilgung einſtweilen auf eine Schulden⸗

maſſe von 180 Millionen Thaler .

Dieſe erfordern 7,637,177 Rthlr . zur Verzinſung . Der

Tilgungsfonds belaͤuft ſich nach Abzug eines fuͤr die unverzins⸗

liche Schuld angeſetzten Poſtens auf 2,485,850 Thlr . Die

Verwendung auf die verſchiedenen Schuldpoſten iſt ungleich,

K



aber im Durchſchnitte belaͤuft ſich derſelbe auf ohngefaͤhr
des Schuldkapitals . Der Zuwachs , den der Tilgungsfonds durch
die Zinſen von den getilgten Kapitalien erhaͤlt , iſt bey dem größ⸗
ten Theile der Schuld ſehr beſchraͤnkt . “)

Unter dem Tilgungsfonds iſt eine Million Thaler begriffen ,
welche durch Verkauf von Domaͤnen aufgebracht werden ſoll .
Dieſes Huͤlfsmittel, das andere Staaten zur Verſtaͤkkung des

Tilgungsfonds ebenfalls mit Erfolg angewendet haben , und noch

anwenden , gehoͤrt zuden außerordentlichen . Ohne Zwei⸗

fel wird das Nationaleinkommen wachſen , wenn die Domaͤnen

aus der Verwaltung des Staats in die Haͤnde von Privateigen⸗
thuͤmern uͤbergehen; und die Staatscaſſe wird durch Befreyung
von den Zinſen der , unter dem Nominalbetrage eingekauften
Schuldbriefe weit mehr gewinnen , als ſie durch die entgehen⸗
den Domaͤnengefaͤlle verliert . Bey dem großen Reichthum an

Domaͤnen wird die preußiſche Regierung dieſer Masregel auch
eine große Ausdehnung geben koͤnnen. Allein auf jeden Fall

muß man den Verluſt an Domaͤneneinkuͤnfte , in welch gerin⸗
gem Verhaͤltniß er auch zu den Erſparniſſen an Zinſen ſtehen
mag , in Rechnung tragen , wenn man das Ganze des Staats⸗

haushalts und das letzte Reſultat der Masregel im Auge behaͤlt.

Ohne dieſe außerordentlichen Zuflͤͤſſe zum Tilgungsfonds
in Anſchlag zu bringen , betraͤgt der Aufwand , der aus den

laufenden Staatseinkünften zut Schuldentilgung genommen wer⸗
den kann , Ir des Schuldkapitals . ““) Man ſieht , daß die

) Man ſehe den dritten Anhang . 3. Abſ . Preußen .

* ) Es iſt hier wie bey den übrigen Staaten von dem No⸗
minalkapital die Rede . Die effective Wirkſamkeit iſt alſo,
ſo lange die Papiere nicht auf Pari ſtehen , bedeutend
ſtärker .
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Wirkſamkeit des preußiſchen Tilgungsfonds noch etwas ſtaͤrker
als der brittiſche , aber ſchwaͤcher als der oͤſtteichiſche, franzöͤ⸗

ſiſche und ruſſiſche iſt .

Wenn die neuen preußiſchen Papiere , die von dem engli⸗

ſchen Anlehen herruͤhren , auf mehrern Maͤrkten hoͤher zu ſtehen

pflegen , als die franzoͤſiſchen und oͤſtreichiſchen , ſo darf man

nicht vergeſſen , daß die vertragsmaͤßigen Beſtimmungen uͤber

die Tilgung , welche die Ruͤckerſtattung des Kapitals innerhalb

28 Jahren ſichert , auf den Preis jener neuen preußiſchen Pa⸗

piere einen guͤnſtigen Einfluß haben muͤſſen .

Die Kapitalien , die Preußen im J . 1818 . aus dem Ausland er⸗

halten , und die zum großen Theil zur Tilgung von Ruͤckſtaͤnden ver⸗

wendet wurden , konnte im Lande nicht ohne guͤnſtigenEinfluß blei⸗

ben . Der ploͤtzlicheZufluß bedeutender Kapitalien war auch in der

Nachfrage nach fremden Papieren , beſonders nach den oͤſtreichi⸗

ſchen neuen Staatsſchuldſcheinen fuͤhlbar , die , wie ſchon bemerkt
worden iſt , zu Berlin hoͤher im Preiſe zu ſtehen pflegen , als

die einheimiſchen Fonds .

Die auswaͤrtige preußiſche Schuld ſteht in ei⸗

nem ſehr ſtarken Verhaͤltniſſe zur innern , indem ſie uͤberF des

auf die allgemeine Staatscaſſe uͤbernommenen Schuldkapitals be⸗

traͤgt, und im Jahre 1820 bis 1821 fuͤr Zinszahlung und

Tilgung 2,8 68,000 Thaler erfordert . “)

1 ) Zwar befindet ſich ein Theil der neuen vom engliſchen An⸗

lehen herrührenden Schuldſcheine im ſchuldenden Lande

ſelbſt , aber von der alten Schuld befinden ſich auch be⸗

deutende Summen im Auslande .
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